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Die sich vor 50 Jahren ausbreitenden Kriegshandlungen
drohten die Welt aus den Angeln zu heben.
Ohne das Ende der Kämpfe abzuwarten , gründete das
Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte bereits 1943 ein
Zentrales Suchbüro . Es stand damals schon fest , daß die
leidgeprüfte Zivilbevölkerung auch nach Kriegsende einer
grenzüberschreitenden Hilfe bedurfte . Unterstützung bei der
Suche nach verschollenen Familienmitgliedern und Bestäti¬
gung der erlittenen Verfolgung standen dabei im Vorder¬
grund.

Heute noch treffen jährlich weit über 100.000 diesbezügliche
Anfragen beim Internationalen Suchdienst (ISD) ein . Für die
Jahre ab 1993 werden allein aus der GUS Anfragen in Höhe
von über 300.000 erwartet.

Ein Beweis für die Aktualität des dem ISD auferlegten huma¬
nitären Mandates!

Erst die sorgfältige Auswertung der in Arolsen aufbewahrten
knapp 20.000 laufenden Meter personenbezogener Doku¬
mente ermöglicht den Opfern des NS-Regimes und deren
direkten Angehörigen , ihre Rechte geltend zu machen.

Mandatsgemäß betreut der ISD Zivilpersonen , die aus
Gründen der Rasse oder Religion , der Volkszugehörigkeit,
der moralischen Überzeugung oder politischen Einstellung
gefangengenommen wurden oder Zwangsarbeit leisten
mußten , sowie sich unmittelbar nach Kriegsende in DP-
Lagern (DP = displaced person ) aufhielten.
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Die Abkommen legen fest , daß Auskünfte nur den Verfolgten
selbst , ihren Rechtsnachfolgern und den Wiedergut-
machungs - oder Rentenbehörden erteilt werden.
Nach Möglichkeit versucht der ISD, den Leidensweg eines
Opfers lückenlos zu bestätigen : Von der Verhaftung bezie¬
hungsweise Deportation über die Zwangsarbeit und/oder
Aufenthalt in Gefängnissen oder Konzentrationslagern bis
hin zum Aufenthalt in DP-Lagern . Zusätzlich erhalten die
Angehörigen Nachricht über die letzte Spur , wie Tod,
Befreiung oder Auswanderung.

Die Tatsache , daß in vielen Ländern die ausgewiesene Dauer
der Haft oder Zwangsarbeit für die Rentenberechnung
maßgebend ist , setzt unweigerlich möglichst vollständige
Antworten voraus . Zahlreiche neue Fonds rechtfertigen
jedoch ein Abweichen von diesem Vorgehen , da in diesen
Fällen nicht die Dauer , sondern bloß der Nachweis der Verfol¬
gung verlangt wird.

Der ISD hat seit der Gründung über 7 Millionen Auskünfte
erteilt . Der ursprüngliche Auftrag , den ehemaligen Ver¬
folgten so schnell und so umfassend wie möglich zu helfen,
bleibt auch das Ziel des ISD für die 90er Jahre.

cb
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Wie es dazu kam • • • •

Am 30. Januar 1933, dem Tag der Berufung Adolf Hitlers zum
Reichskanzler , beginnt die Ära des Dritten Reiches . Jener Teil
der Geschichte dieses Jahrhunderts also , der beim Internatio¬
nalen Suchdienst allgegenwärtig scheint.
Bereits einen Monat nach seiner Ernennung zum Reichskanz¬
ler erläßt Hitler die Verordnung zum Schutz von Volk und
Staat . Ein Erlaß , der die Macht der Regierung wesentlich
gestärkt und den Grundstein für ihr weiteres Wirken gelegt
hat . Die Errichtung von Konzentrationslagern beginnt , und
damit auch die Verfolgungsmaßnahmen.
Durch die Zustimmung des Reichstags zum Ermächtigungs¬
gesetz geht die gesetzgebende Gewalt des Parlaments auf
die Regierung über.
Deutschland tritt aus dem Völkerbund aus.
Die allgemeine Wehrpflicht wird wieder eingeführt und Hitler
übernimmt keine drei Jahre später die Befehlsgewalt über
die gesamte Wehrmacht.

Als Folge eines durch den Juden Herschel Grünspan durch¬
geführten Attentats gegen den deutschen Botschaftsrat in
Paris , Emst vom Rath , werden Pogrome angeordnet . Die
Ausschreitungen in der sogenannten „Reichskristallnacht"
vom 9. auf den 10. November 1938 haben sowohl für die
hiervon Betroffenen als auch für die weltpolitische Lage ver¬
heerende Folgen.
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Kcichsgcfetfblatt
tr« n

19BB Singgegeben ju S3etlin , ben 28. gebtuar 1933 9fr. 17
£>nt )a ( t : b3erorbmmg Üc3 CRruiiCürünbrntrrijum3 rf)u$ oon 'Bült unb Staat . Bern 28. Qebtuat 1933. € . 83

Berorbnung beg Weicbspräftbentenjum Schub bon
Bolt unb Staat . Born 28. gebtuar 1933.

auf ®tunb beg 2lctifeB 48 abf.2 ber 5ReicE)@-
Oerfaffnng wirb jur abwebr fommunigifeber gaatg-
gefäbrbenber®emaltafte fotgenbeS berorbnet:

§ 1
©ie ?(rtife[ 114, 115, 117, 118, 123, 124 unb

153 bet Berfaffung beS Deutfcben9?eidj3 Werben
big auf mcitereg aufjer Kraft gefegt. 63 fmb habet
Befchränfungcn bet perfönlicben fjreibcit, beg Wedftg
ber freien Bleinunggäitficrung, einfcbliefüicb ber
'Prcffefreibeit, be3 SQereinS- unb Berfammlungg-
reebtg, 6ingtiffe in ba3 Brief-, *pSofl», Helegrapben-
unb gernfpreebgebeimnig, anorbnungen bon Saug-
furtnmgen unb bon Scfc&lagnabmen fotnie Befcfirän-
fungen be§ 6igentumg aud) außerhalb ber fonft hier¬
für beftimmten gcfetjlidjen®renjen juiäffig.

§ 2
©erben in einem Ganbe bie jur ÜBieberrjerftellung

ber öffentlichen Sicherheit unb Drbnung nötigen
PHajinabmen nicht getroffen, fo tann bie 9teid)3<
regicrung infomeit bie Sefugniffe ber cberjtcn Gan-
brgbebörbe ooriibergebcnb wabrnrhmen.

§ 3
©ie Bebörben ber Gänber unb ®emeinben(®e-

mcinbeoerbänbe) haben ben auf ®runb bc§ § 2 er-
laffenen anorbnungen ber Pteidjgregierung im
Stabmen ihrer Sujlätibigfeit golge ju reiften.

§ 1
©er ben Oon ben oberjien Ganbegbebötben ober

ben ihnen naebgeorbneten Bebörben jur ©.trdi-
fiibrung biefer Berorbnung erlaffenen anorbnungen
ober ben oon ber 9teicb§regierung gemäjj § 2 er¬
laffenen anorbnungen jumiberbanbelt ober iret ju
folcber 3umiberbanblung aufforbert ober anreijt,
loirb, fomeit nicht bie lat nach anbtren Borfcbriften
mit einer febtocreren©träfe bebrobt ift, mit ®e-
fängnig nicht unter einem Blonat ober mit Selb-
0rafe oon 150 big ;u 15 000 Steicbgmarf begreift.

©er bureb Stuoiberbanblimg nach '21bf. 1 eine
gemeine®efal)r für Btenfchenlebcn herbeiführt, toirb
mit guchtbaug, bei milbernben Umgänben mit ®e-
fängnig nicht unter feefjä Blonaten unb, toenn bie Su-
miberhanblung ben Hob eineg Btcnfdjen Oerurfacbt,
mit bem Hobe, bei milbernben Umgänben mit glicht-
Ijaug nicht unter jwei Jahren begraft. ©aneben
fann auf Bcrmögengeinjiebung ertannt werben.

©er ju einer gemeingefährlichen gumiberpanblung
(abf. 2) aufforbert ober anreigt, Wirb mit gud)t<
haug, bei milbernben Umgänben mit ®efängnig nicht
unter brei Btonaten begraft.

§ 5
Btit bem Hobe ftnb bie Berbrecben ju begrafen,

bie ba3 ©txafgefepuch in ben §§ 81 (öoehoerrat),
229 (©iftbeibringung), 307 (Branbgiftung), 311
(6jf)(ofton), 312 (Übetfchwemmung), 315 abf . 2
(SSefcbäbignng oon 6ifenbabnanlagen), 324 (ge¬
meingefährliche Bergiftung) mit lebenglangem gud)t<
bau3 bebrobt.

Btit bem Hobe ober, foweit nicht bigber eine
fcbwereTe Strafe angebrolg ig, mit lebtnglangem
Suchtbaug ober mit guebtbaug big ju 15 Jahren
wirb begraft:

1. © er eg unternimmt, ben9?eid)gprägbenten ober
ein Blitglieb ober einen Komtniffar ber 9ieitf)g-
regierung ober einer Oanbegregierung ju töten
ober wer ju einer folcben Hötung aufforbert,
fiefi erbietet, ein folcbeg 6rbieten annimmt ober
eine folcbeHötung mit einem anberenberabrebet;

2. wer in ben(fällen be3§ 115 abf . 2 beg©traf-
gefehbuebg(fchweter aufrubt ) ober beg § 125
abf . 2 beg Strafgefebbucbg(febwerer Ganbfrie-
bengbrud)) bie Hat mit © affen ober in bemüh¬
tem unb gewolltem gufammenwirfen mit einem
Bewaffneten begebt;

3. Wer eine ffreibeitgbcraubnng(§ 239) beg©traf«
gefettbuebg in ber abficht begebt, fid) beg bet
ffreibeit Beraubten alg ®eifel im politifd;en
Kampfe ju bebienen.

§6
©iefe Berorbnung tritt mit bem Hage ber Bet-

tünbung in Kraft.
Berlin, ben 28. ffebntar 1933.

©er 9feichöpräfibent
bon öinbcnbutg

©crWetcböfanjter
abolf 5 i 11e r

©er 9letrf )Sminiflcr be3 Jnntrn
Sticf

©er Wcithhininifler ber 3 u fli j
Dr. © ürtner

J&etauggegebeneom SteicfjämittifiertumOce3nnrai . —Sebrucft in ber 3teid)4bnicferei, Berlin.

SReidjlqete&Ol. 1933 I 25



Als deutsche Truppen am 1. September 1939 beginnen die
Westernplatte zu beschießen , ist der erste Schritt zur Entfesse¬
lung eines Krieges getan , welcher 5 1/2 Jahre dauern wird.
Dieser als II. Weltkrieg in die Geschichte eingehende Konflikt
zieht unzählige Menschen in Mitleidenschaft.
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I Oreldj

Stalingrad

' UNGARN.

SCHWARZES

(ital)•'

MITTEL i

(franz)
(brit)

/ 12.2.1941f Afrikakorps
•Tripolis

Zypern<
(brit)

Bengasi
TRANSJORDANIEN

'^ » ♦ "ttEIAlamein

(Kal)

226 Begi
gegen die Sowjetunion(„Barbarossa")

1-209 FeldzuggegenPolen(.FallWeif) )
289 Deutsch-RussischeInteressengrenze 226bisEnde1941vondeutschenTrupp«

94-10.6 BesetzungvonDänemarku Norwegen
(..Fall Weserübung')

26.5-107 Afrikakorps(Rommel)

11II DeutscheTruppenbesetzen Südfrankreich(.Anton)
10.5-46 Westfeldzug(.FallGelb")

WeitestesdeutschesVordringenim OstenbisEnde1942
(„FallRot")

MitDeutschlandverbündeteoder abhängigeStaaten

ReichskommissariatOstland
6.4-174Balkanfeldzug( Marita")
313-156 Afrikakorps(Rommel)

Generalgoi>4-304 BesetzungGriechenlands

205-16 Luftlandungaut derInselKreta(.Merkur")

Quelle : Der Zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten , hrsg . von
Hans -Adolf Jacobsen und Hans Dollinger ; R. Löwit , Wiesbaden



Die Ausdehnung des Dritten Reiches

Durch die sich immer weiter ausdehnenden Kriegshand¬
lungen entstehen Not und Leid in ungeahntem Ausmaß,
Soldaten und Zivilpersonen gleichermaßen betreffend.

Je zahlreicher die Kriegsschauplätze , desto größer wird die
Zahl der Gefangenen und der flüchtenden Zivilbevölkerung.

Die Kriegsgefangenen stehen unter dem Schutz der Genfer
Konventionen . Außerdem informiert das Internationale

Komitee vom Roten Kreuz bereits bei Kriegsbeginn die in den
Krieg eingetretenen Mächte über die Errichtung einer
Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene , womit für diesen
Personenkreis eine Hilfeleistung gewährleistet ist.

Was geschieht hingegen mit der immensen Zahl
verschleppter oder verfolgter Zivilpersonen?

Der Kriegsausbruch hat die geplante Aufnahme entspre¬
chender Bestimmungen zum Schutz der Zivilbevölkerung in
das geltende Völkerrecht verhindert.
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COMMANDEMENT EN CHEF I
Cabinet civil — N°

Ordre
aux Hutorités locales et régionales allemandes au sujet des redierches à effectuer

concernant les ressortissants civils et militaires des Nations unies.
1. Toutesles Autoritéset Organismeslocauxet régionauxAllemandsdevrontimmédiatementet sans délaiaprèsqu'aura étéédictéle présentordre, procéder
à touteslesrecherchesnécessairesdesMilitairesoucivilsdesNationsunies, collectertous renseignementsou documentsconcernantcespersonneset transmettre
immédiatementlesrésultatsde cesrechercheset de cettecollectedanslaformespécifiéequidevracomporterau moinsNom, prénoms, nationalité, datesprécises,
auxautoritésdésignéesà cet effetpar les Commandantsdezone.
2. LesAutoritésallemandesrégionaleset, dans les agglomérationsde plus de cinqmillehabitants, (recensementde 1936) les bourgmestresfournirontaux
Autoritésalliéesdésignéesà cet efTetpar les commandantsdezone:

1. a) dans las 30 |our > aprèsla pubk ion d irésentordre, la liste des détachementsde prisonniersde guerre, déportés, travailleurset
réfugiésdesnationalitésvisées, ayant stationnéen permanenceou séjournétemporairementsur, —ou transitépar, — le territoirede leurcircon¬
scription, ainsique la listedesétablissementsou lesditespersonnesont travaillé,

b) dans las 180 Jours la liste nominativedes personnesviséesau § a) du présentordreavecles datesapproximativesde leur séjour.
II. dans ISS 30 lours le recensementdetouteslespersonnesviséesau § I. a) du présentordre, classéespar nationalitéet par catégorie, vivant

encoredans la circonscriptionde leur ressort, pour autant que ces personnesne viventpas déjà dans un campde Rassemblementpour Personnes
Déplacées, administrépar une autorité alliée,

lit . Classépar nationalitéet par catégorie
a) dans ISS 30 Jours lesexpéditionsen doubleexemplairede tous les actesd'état-civilconcernantles personnesvisées.
b) dans ISS 30 lours des expéditionsen quadrupleexemplairedes emplacementsexacts(avecréférencesau piancadastral) de sépultures

de ressortissantsdesnationsunies, décédésdepuisla déclarationde la guerre, à l’exclusionde cellesdeces sépulturesqui sontgroupéesdansles
cimetièresmilitairesalliés.

c) dans las 30 Jours » desinventairesen doubleexemplairedessuccessionslaisséespar les personnesvisées.
IV. dans Iss 30 Jours » classéspar nationalitéet par catégorie, desexpéditionsen simpleexemplaireou originauxde tous les dossiersmédico-

sanitairesconcernantles personnesvisées, qu'ellesaientété soignéesdans un établissementpublicou privéou par un praticien.
V. dans Iss 120 lours » classéspar nationalitéet par catégoriede*expéditionsen simpleexemplaireouoriginauxdetouslesdossiersjudiciaires

concernantles personnesvisées, que ces documentsnient détenuspar uneautoritéde justiceou de police, ou par un membredu barreau.
VI. dans Iss 30 lours » classéspar nationalitéet par catégoriedesoriginauxde tous les dossierspolitiquesconcernantlespersonnesvisées,que

ces documentssoientdétenuspar une autoritépubliqueou des personnesmoralesou physiques.
VII. dans Iss 180 Jours » classéspar nationalitéet par catégorie, des inventairesen doubleexemplairede tousles objetspersonnelset biens

appartenantauxpersonnesvisées, et restésen Allemagneaprèsle rapatriementdes ditespersonnes.
VIII. Chaquefoisque le cas se présentera, tousrenseignementset tous documentsdont ils auraientconnaissanceet concernantles personnesvisées, autres

que les renseignementset documentsénumérésci-dessuset au plustard dansles six moisqui suivrontla publicationdu présentordre.
3. Dansles agglomérationsde moinsde cinq millehabitants(recensementde 1936) lesbourgmestresfournirontauxautoritésalliéesdésignéesà celeffetpar
lescommandantsde zonelesrenseignementset documentsénumérésà l'article2I—VIH, dans un délai uniformede 30 JOUPG aprèsla publicationdu
présentordre. I
Lescommandantsde zoneou tellesautoritésalliéesdéléguéesà cet effetont qualitépour modifierles délaisdéfinisà l'article2 et à l'article3, lorsquedes
difficultésmajeuress'opposentà ce qui'ls soient respectés. I
4. S'il est impossibleà uneautoritéallemande, pourune raisonquelconquede fournirtes renseignementsou les documentsdemandés, un rapportdoitêtre j
adresséimmédiatementpar l'autoritéen questionaux autoritésalliéesdésignéespar les commandantsde zonepourrecueillirles résultatsde la rechercheet |
de la collecteprescrites. !
5. Lesmodalitésd’applicationdu présentordreseront préciséspar l'autoritédésignéepar les commandantsdezonepourrecueillirlesrésultatsdela recherche
etde lacollecteprescrites. r
6. L'Ordreci-dessusétantdonnéen exécutionde la proclamationN**1 2 del'Autoritéalliéedecontrôleet, notammentde sesarticles9, 19b et c, 35. 45. 46et 47.
toute inexécution, retard, inexactitudeou mauvaisevolontédansl’applicationen seraréprimécommeinfractionaux obligationsimposéesà l'Allemagnedu j
fait de sa Capitulationsansconditions. |
7. L'Autoritédésignéepar te GénéralCommandanten ChefFrançaisen Allemagneet habilitéepour centraliserles renseignements, documentset rapports
énumérésdans les articlesprécédentsest. pour la ZoneFrançaised'Occupation:
La Direction des Personnes Déplacées Bureau Zonier des Redierches — 24“* Section R ASTATT — Pays de Bade
PourteWurtemberg, lesautoritésallemandesenverrontlesrenseignements, documentset rapportsénumérésdanslesarticlesprécédentsAMonsieurleGouverneur,
DéléguéSupérieurpourleGouvernementMilitairedu Wurtemberg, Sectiondes PersonnesDéplacées, Servicedes RecherchesATüblngen. j

• Décembre1946.

Le Général de Corps d 'Armée KOENIG,
Commandant en Chef Français en Allemagne

signé : KOENIG12



F FRANCAIS EN ALLEMAGNE
'1° 1792/COCAC

Befehl
i
J An die deutschen Orts - und Bezirksbehörden
j Betrifft:Nachforschungen über Zivil- und Militärangehörige der Vereinten Nationen

1. AlledeutschenOrts- und Bezirksbehördenmit ihrenOrganenhabenunverzüglichnachHerausgabevorliegendenBefehlsalleerdenklichenNachforschungen
über Militär- und Zivilangehörigeder VereintenNationenanzustellen, alle AuskünfteoderDokumente, die diesePersonenbetreffen, zu sammelnund sofort
das ErgebnisdieserNachforschungenin der vorgeschriebenenForm, die mindestensNamen, Vornamen, Nationalitätund genaueDatenenthaltenmuß. den
zu diesemZweckvon den Kommandantender BesatzungszonenbeauftragtenBehördenzu übermitteln.
2. DiedeutschenBezirksbehördenund die Bürgermeisterder Ortschaften, die nach demStandvon 1936mehr als 5000Einwohnerzählten, haben den zu
diesemZweckvonden Kommandantender BesatzungszonenbeauftragtenalliiertenDienststellenfolgendeAuskünftezu liefern:

VIII. a) Innerhalb SO Tagen nachVeröffentlichungvorliegenden Jehlser ListemitAngabeallerKommandosvonKriegsgefangenen, Depor¬
tierten, Arbeiternund Flüchtlingender in FragekommendenNationen, diesichdauernd, zeitweiligoderauf demTransportin ihremBezirkauf¬
gehaltenhaben, sowieeineListeüber ihre Arbeitsstätte.

b) Innerhalb 190 Tagan einenamentlicheAufstellungder unter§ I.a) bezeichntenPersonenmitungefährenDatenihresAufenthaltes.
II. Innerhalb 30 Tagen eine ListemitAnzahlundNamenderunter§ I. a) bezeichntenPersonen, geordnetnachNationalitätund Gruppen,

die noch in ihremAmtsbereichwohnen, mit Ausnahmederjenigen, diesichineinemvondenAlliiertenverwaltetenSammellagerbefinden.
III. a) Innerhalb 30 Tagan Ausfertigungin doppelterAusführungallerAktendesStandesamtes, diediebezeichnetenPersonenbetreffen.

b) Innerhalb 30 Tagan in vierfacherAusfertigungeineBeschreibungderLageder'Grabstättensämtlicherseit Kriegsausbruchbeerdigten
Angehörigender VereintenNationenmit genauerOrtsangabe(unter Bezugauf den Katasterplan), mit Ausschlußder Gräber, die auf alliierten
Militär-Friedhöfenangelegtwurden.

c) Innartialb 90 Tagan in doppelterAusfertigung, einVerzeichnisder Gegenstände, die den Verstorbenengehörten.
| IV. Innartialb 90 Tagan , geordnetnachNationalitätundGruppen, eineEinzelausfertigungoderdieOriginalesämtlichermedizinisch-sanitären
I Akten, die die bezeichnetenPersonenbetreffen, und die entwederin öffentlichenAnstalten, privat odervoneinemArztaufbewahrtwerden,
l V. Innartialb 130 Tagan * geordnetnach Nationalitätund Gruppen, Einzelausfertigungenoder Originalealler Akten, die die bezeichneten
l Personenbetreffen, sei es, daßdie AktenvonGericht, Polizeioder Anwältenaufbewahrtwerden.

VI. Innartialb 30 Tagan * geordnetnach Nationalitätund Gruppen. #* Originalealler politischenAkten, die die bezeichnetenPersonenbe¬
treffen, seies, daßdieseAktenvonöffentlichenBehördenverwaltetwerdenodersich in BesitzEinzelner bcOndaa.

VII. Innartialb 190 Tagan * geordnetnachNationalitätundGruppen, einedoppelteAufstellungallerpersönlichenGegenständeunddesPrivat¬
eigentums, die nachder Rückwanderungder bezeichneteDPersonenin Deutschlandverbliebensind.

VIII. Auchin Fällen, die oben nicht angegebensind, müssenAuskünfteund Dokumente, die die bezeichnetenPersonenbetreffen, spätestensinnerhalb
6 Monaten, den angegebenenBehördenübermitteltwerden.

3. DieBürgermeisterder Ortschaftenmit wenigerals 5000Einwohnernmüsseninnerhalb30 Tagan denzu diesemZweckvonden Kommandantender
BesatzungszoneneingesetztenAlliiertenBehördenalleAuskünfteundDokumente, dieunter1—VIIIangegebensind, liefern.
DieKommandantender Besatzungszonenoder die zu diesemZweckaufgefordertenAlliiertenBehördensind befugt, die in denArtikeln2 und 3 angegebenen
Fristenauf Antragabzuändern, fallsunvorhergeseheneSchwierigkeiteneinefristgemäßeAusführungunmöglichmachen.
4. Wenn es einer deutschenBehördeaus irgendeinemGrundeunmöglichist, die gefordertenAuskünfteoder Dokumentezu liefern, muß dieseBehörde
soforteinenBerichtan die mit dem Sammelnder Forschungsergebnisseund Dokumentevonden Kommandantender BesatzungszonebeauftragtenAlliierten
Behördeeinsenden.
5. GenaueAusführungenüber die Durchführungdes vorliegendenBefehlswerdenvon den Behördenmitgeteilt, die mit dem Sammelnder Forschungs¬
ergebnisseund Dokumentevonden AlliiertenKommandantenbeauftragtwordensind.
6. ObigerBefehlwirdzur Ausführungder Bestimmungender ProklamationNr. 2 derAlliiertenKontroll-KommissionundbesondersderArtikeln9,19b undc,
35, 45, 46und 47erlassen.
Daherwirdjede Nichtausführung, Verzögerung, Ungenauigkeitoder schlechterWillebei der Anwendungals Verletzungder Forderungen, die Deutschland
infolgeder bedingungslosenKapitulationauferlegtwurden, geahndet.
7. DievomKommandantender FranzösischenBesatzungszonebestimmteBehörde, die dazu beauftragtist, die in den vorhergehendenArtikelnaufgezählten
Auskünfte, Dokumenteund Berichtezu sammeln, ist in der FranzösischenBesatzungszone:

Direction des Personnes Deplacees Bureau Zonier des Recherches — 2*“ ' Section RASTA I V — Baden

FürdasLandWürttembergmüssendieIndenvorhergehendenArtikelnaufgewühltenAuskünfte, DokumenteandBerichtevondendeutschenOrts-, Kreis-and
BeztrlubebördenanMonsieurle GouverneurDäläguäSupärleurpoorle GouvernementMUltalreda Wartemberg(SeetlondesPersonnesDdplaedes— Service

j desRecherehes) Tübingengerichtetwerden.
Den6. Desember1945

Le Glnlral de Corps d ’Armöe KOENIG
Commandant en Chef Frangais en Allemagne

gez: KOENIG 13



DP-Lager (Displaced Persons)
Mai 1946

Britische
Zone

\ Franzö-
/
r sische

Amerikanische
Zone
144

Zone

Amerik.
Zone

Franz . Zone

Zeichenerklärung:
Reichsgrenze 1937, teilweise Zonengrenze
Zonengrenze 1946

Im Mai 1946 gab es in den drei Westzonen und Österreich ohne Westsek¬
toren von Berlin und Wien 333 DP-Lager , das heißt „Teams " (= Hauptlager
mit mehreren ihnen angegliederten Lagern ).



Der Zeitraum 1943 bis 1955

Wo sind sie geblieben?

Yolande , aus Frankreich , verschwunden im Juni 1942!
Vera , aus Amsterdam , eingesetzt zur Arbeit irgendwo in
Deutschland!
Chaim , der in Warschau wohnte . . . !
Es gibt so viele Leute , die sich Sorgen machen um ihre Ange¬
hörigen.
Die ersten Schreckensmeldungen gehen um!
Wer kann hier Informationen geben oder bei der Suche
helfen?

Diese Sorge beschäftigt auch das Hauptquartier der Alliierten
Streitkräfte in London , welches beim Britischen Roten Kreuz
im Jahr 1943 die Abteilung für Internationale Angelegen¬
heiten in ein Suchbüro umwandelt und mit der Spurensuche
sowie der Registrierung von Verschollenen beginnt:
Millionen von Einzelschicksalen bedürfen einer Klärung.

Die Kriegsereignisse erschweren den Erhalt und die Weiter¬
leitung von Informationen . Die Hoffnung und der Gedanke
an eine baldige Befreiung stärken das Verantwortungsbe¬
wußtsein für die Tausenden von getrennten Familien.
Als die Alliierten im Jahre 1943 den Ausgang des Krieges
näherrücken sehen , werden genauere Erhebungen über die
Situation der Zwangsarbeiter und Flüchtlinge in Mitteleuropa
angestellt.
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Der Bewältigung dieses Problems stellt sich das SHAEF
(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces ),
welches die Arbeiten des Zentralen Suchbüros am 15.
Februar 1944 übernimmt . Der Standort folgt der Front von
London nach Versailles und anschließend nach Frankfurt/
Main , um dort die ersten Bedürfnisse der befreiten Häftlinge
und Deportierten zu lindern.

Es wird über Maßnahmen der Betreuung und sofortiger Rück¬
führung dieser Menschen in ihre Heimatländer nachgedacht.
Durch Flugblätter , Rundfunkaufrufe und mündliche Appelle
wird zur Gruppenbildung aufgefordert , um eine gewisse
Ordnung herzustellen und eine Übersicht zu gewährleisten.
Die displaced persons (DP 's) werden in Sammel -Zentren,
sogenannten „Assembly Centers " untergebracht , um von
dort aus repatriiert zu werden.
Die Hauptarbeit der Versorgung und Rückführung von
Millionen nichtdeutscher Flüchtlinge nimmt nach Kriegsende
bis zum 30. Juni 1947 die UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration/Hilfs - und Wiederaufbau-
Organisation der Vereinten Nationen ) wahr.

16



Der Neubeginn

Am 1. Juli 1947 übernimmt die IRO (International Refugee
Organization/Internationale Flüchtlingsorganisation ) das
Zentrale Suchbüro , welches ab dem 1. Januar 1948 unter der
Bezeichnung

„International Tracing Service - ITS"

dem heute noch gültigen Namen , seinen Auftrag erfüllt.
Diese Institution hilft den Millionen von Flüchtlingen aus
Europa bei der Aussiedlung in die Vereinigten Staaten von
Amerika , Australien , Israel usw . Aber auch bei der immer
noch wichtigen Rückführung in ihre Heimatländer.
Im April 1951 überninmmt die HICOG (Allied High Commis¬
sion for Germany/Alliierte Hochkommission für Deutschland ),
das oberste Kontrollorgan der drei Westmächte für die
Bundesrepublik und Westberlin , die Leitung des Internatio¬
nalen Suchdienstes.

Als im Jahr 1954 die Aufhebung des Besatzungsstatuts in
Deutschland vorbereitet wird , wird auch über eine Institution,
die die Weiterführung des Internationalen Suchdienstes
garantiert , nachgedacht.

Die Weichen für ein Weiterbestehen des ISD unter der
Aufsicht des IKRK (Internationales Komitee vom Roten Kreuz)
in Genf , eine Institution mit neutralem und unparteiischem
Charakter , werden gestellt.

17



Inhaber des Mandates

"% 0/TlQ^

UNRR’Ä

s £ or &$

SHAEF

UNRRA

IRQ

HICOG

IKRK

Umfunktionierung Abteilung für Inter¬
nationale Angelegenheiten des Briti¬
schen Roten Kreuzes in ein Suchbüro

Supreme Headquarters,
Allied Expeditionary Forces/
Hauptquartier der Alliierten
Expeditionsstreitkräfte

United Nations Relief and Rehabilitation
Administration/Hilfs- und Wieder¬
aufbau -Organisation der Vereinten
Nationen

International Regufee Organization/
Internationale Flüchtlingsorganisation

Allied High Commission for Germany/
Alliierte Hochkommission
für Deutschland

Mr. Cyril L. Widger bleibt als Interims¬
direktor in Arolsen

Internationales Komitee vom
Roten Kreuz
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1943 Major Eyre Carter
vom Foreign Office
Relief Department

15. 02. 1944
bis
30. 06. 1945

Namen nicht bekannt

01. 07. 1945
bis
30. 06. 1947

- Colonel J.R. Bowring
Director of UNRRA CTB
1945- 1947

- Mr. Roman P. Flohr , Director
of UNRRA CTB 1947

01. 07. 1947
bis
30. 03. 1951

Mr. Maurice C . A. Thudichum
Director of the ITS, 1947- 1951

01. 04. 1951
bis
05. 05. 1955

Executive Board bestehend aus drei
Mitgliedern:
Mr. Hugh G. Elbot
(US-Vertreter und Vorsitzender
dieses Executive Boards)
Mr. Jan Sconce , später
Mr. Cyril L. Widger (brit . Vertreter)
M. Armand E. Klein (franz . Vertreter)

06. 05. 1955
bis
05. 06. 1955

ab 06. 06. 1955 - Herr E. Jaquet und Herr M. Borsinger
Juni 1955

- Herr N. Burckhardt , Direktor
Juli 1955 bis 30. 06. 1970

- Herr A. de Cocatrix , Direktor
01. 07. 1970 bis 31. 12. 1977

- Herr Dr. P. Züger , Direktor
01. 01. 1978 bis 31. 10. 1985

- Herr Ch .-Cl . Biedermann , Direktor
ab 01. 11. 1985



In einem offiziellen Schreiben bittet der damalige Bundes¬
kanzler und Bundesminister des Auswärtigen , Dr . Konrad
Adenauer , den Präsidenten des IKRK, Dr . Paul Rueger , die
Leitung und Verwaltung des ISD zunächst für die Dauer von
5 Jahren zu übernehmen.

Das IKRK erklärt sich hierzu bereit.

ff
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Die Rechtsgrundlage des 1SD

Durch die Zustimmung des IKRK, die Leitung und Verwaltung
des in Arolsen ansässigen Internationalen Suchdienstes zu
übernehmen , wird der Grundstein für die im Jahr 1955
zwischen den Alliierten Westmächten und der Bundes¬
republik Deutschland geschlossenen Bonner Verträge
gelegt.

Es wird ein internationaler Ausschuß gegründet , der die
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Regierungen in
Fragen des ISD gewährleistet . Im Einvernehmen mit dem
IKRK stellt dieser Richtlinien für die Tätigkeit des ISD auf.

Die Verantwortung für die Leitung und Verwaltung des ISD
in Arolsen zum Zwecke der Fortführung der Arbeiten wird
dem IKRK übertragen . Dieses ernennt einen schweizerischen
Staatsangehörigen als Direktor , der nach den Weisungen
des IKRK handelt . Weisungen , die mit den Bestimmungen
der Vereinbarung und mit den vom IA/ISD im Einvernehmen
mit dem IKRK aufzustellenden Richtlinien in Einklang stehen.

Außerdem verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland,
die finanziellen Mittel für die Fortführung der Arbeiten des
Internationalen Suchdienstes bereitzustellen.
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Aus : Bundesanzeiger , herausgegeben vom Bundesminister
der Justiz, Jahrgang 7, Mittwoch , den 14. Dezember 1955,
Nummer 241

Bekanntmachungen
Auiwärtig « Amt

Bekanntmachung
über das Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Ausschusses für den

Internationalen Suchdienst.

Vom10. Dezember1955.

Zwischenden Regierungender BundesrepublikDeutschland,
des KönigsreichsBelgien, der FranzösischenRepublik, des
StaatesIsrael, der ItalienischenRepublik, des Gro&herzogtums
Luxemburg, des Königreichsder Niederlande, des Vereinigten
Königreichsvon Großbritannienund Nordirland und der
.VereinigtenStaatenvon Amerikaist in Bonnam 6. Juni 1955

Bonn, den 10. Dezember1955.

ein AbkommenOberdie ErrichtungeinesInternationalenAus»
Schussesfür den InternationalenSuchdienstunterzeichnet
worden.

Das Abkommen, das am 5. Mal 1955ln Kraft getreten ist,
wird nachstehendnebst Anlage und dazugehörigenVer¬
einbarungenveröffentlicht.

Der Bundesministerdes Auswärtigen
In Vertretung
Hallstein

Bonn, den6. Juni 1955
SeinerExzellenz
demBotschafterderVereinigtenStaatenvonAmerika
HerrnDr. JamesB. Conant

Herr Botschafter,
Ich beehre Ihnen vorzuschlagen, daß die Regierungen

der BundesrepublikDeutschland, der FranzösischenRepublik,
des VereinigtenKönigreichsvon Großbritannienund Nord-
irland und der VereinigtenStaaten von Amerikaam Tage
des Inkrafttretensdes Vertrageszur Regelungaus Kriegund
BesatzungentstandenerFragen(in der gemäßListeIVzu dem
am 23. Oktober 1954in Paris UnterzeichnetenProtokollOber
die Beendigungdes Besatzungsregimesln der Bundesrepublik
DeutschlandgeändertenFassung) die Verantwortungfür die
Leitungand Verwaltungdes InternationalenSuchdienstesin
ArolsenzumZweckeder Fortführungder Arbeiten, die gegen¬
wärtig von diesem Suchdienst durchgeführtwerden, un¬
beschadetdes Eigentumsrechtesan den Archivenund Unter¬
lagen des InternationalenSuchdienstes, dem Internationalen
KomiteevomRotenKreuzfür die DauervonfünfJahren über¬
tragen und eine dementsprechendeVereinbarungmit der
genanntenOrganisationtreffen.

Die Regierungder BundesrepublikDeutschlandist bereit,
dem in der AnlagebeigefügtenAbkommenbeizutreten, durch
das ein InternationalerAusschußmit der Aufgabeeingesetzt
wird, die Zusammenarbeitzwischenden beteiligten Regie¬
rungenin Fragendes InternationalenSuchdiensteszu gewähr¬
leisten und Richtlinienfür die Arbeitendes Internationalen
Suchdienstesaufzusteilen.

Die Regierungder BundesrepublikDeutschlandwird dem
InternationalenKomiteevom RotenKreuzfür'die Dauervon
fünf Jahren jährlicheinen Betragzur Verfügungstellen, der
den erforderlichenAufwendungendes InternationalenSuch¬
dienstesentsprichtund nachobenhin durchden im Haushalts¬
plan des InternationalenSuchdienstesin Arolsen für das
Rechnungsjahr1954/55veranschlagtenBetragbeqrenzt wird.
Sollten aber durch unvorhergeseheneEreignisse Aufwen¬
dungenentstehen, die nichtdurchden vorstehendgenannten
Betragoder durchEinsparungenan anderer Stelle des Haus¬
halts desInternationalenSuchdienstesgedecktwerdenkönnen,

ohne daß die wirksameFortführungder dem Internationalen
SuchdienstobliegendenAufgabenin Frage gestellt wird, so
werdendie Regierungender BundesrepublikDeutschland, der
FranzösischenRepublik, des Vereinigten Königreichsvon
Großbritannienund Nordirlandund der VereinigtenStaaten
von Amerikaüber die zur Abhilfezu treffendenMaßnahmen
beraten.

DieRegierungder BundesrepublikDeutschlandgeht hierbei
davon aus. daß die obenerwähntenMaßnahmendem in Ar«
tikel 1d, SiebenterTeil des genanntenVertrages, zum Aus¬
druckgebrachtenWillender Vertragspartnerentsprechenund
daß die Regierungder BundesrepublikDeutschland«ibre Ver¬
pflichtungenaus dem angeführtenArtikelerfüllt, solangesie
jährlidt an das InternationaleKomiteevom RotenKreuzfür
die Fortführungder Arbeiten des InternationalenSuchdien¬
stes einen Betragentsprechendder obenerwähntenRegelungbezahlt

Die Regierungder BundesrepublikDeutschlandist bereit,
mit den Regierungender FranzösischenRepublik, des Ver¬
einigtenKönigreichsvon Großbritannienund Nordirlandund
der VereinigtenStaaten von Amerikaspätestens vier Jahre
nachInkrafttretendes genanntenVertragesüber die weitere
Durchführungdes Artikels I d, SiebenterTeil dieses Vertra¬
ges, insbesondereüber die Fortdaueroder Änderungdieser
Abmachungenzu beraten. Ferner soll dann geprüft werden,
ob die Archiveund die Unterlagenin Arolsen bleibenoder
an den Sitz des InternationalenKomiteesvom Roten Kreuz
oder an einen anderen Ort überführtwerden sollen. Die im
InternationalenAusschußvertretenen anderen Regierungen
werden eingeladen, ihre Ansichtzu den in Frage stehenden
Problemenzu äußern.

Die obenerwähntenAbmachungensind für die Regierung
der BundesrepublikDeutschlandannehmbar. Wenn sie auch
für die Regierungder VereinigtenStaaten von Amerikaan¬
nehmbar sind, beehre ich midi, Ihnen vorzuschlagen, diese
Note und Ihre zustimmendeAntworteis eine zwischenden
beidenRegierungenin dieser Frage getroffeneVereinbarung
zu betrachten.

GenehmigenSie, Herr Botschafter, den Ausdruckmeiner
ausgezeichnetenHochachtung.

gez. Adenauer
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Diese Vereinbarungen werden zunächst für die Dauer von
fünf Jahren getroffen . Nach Prüfung , ob die Berechtigung für
eine Präsenz des IKRK, nämlich der humanitäre Aspekt , noch
gegeben ist, erfolgt in 1960 erstmalig eine Verlängerung.
Nach Ablauf der zweiten Vereinbarung tritt am 5. 5. 1965 eine
Geltungsdauer auf unbestimmte Zeit in Kraft.

Das Hauptgebäude des Internationalen Suchdienstes in der Großen Allee
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Der Uberleitungsvertrag

Nach der Vereinigung Deutschlands wurde der „Deutsch¬
land -Vertrag " durch eine abschließende Regelung , genannt
„Überleitungsvertrag ", außer Kraft gesetzt.
Die Verpflichtung der Bundesregierung , für ein Weiterbe¬
stehen des ISD aufzukommen , galt somit als in Frage gestellt.
Dies notabene zu einem Zeitpunkt , an dem der ISD den seit
Jahren höchsten Anfrageneingang verzeichnete.

In einer Note von September 1990 hat der Staatssekretär des
Auswärtigen Amtes in Bonn an die Botschafter Frankreichs,
der Vereinigten Staaten und Großbritanniens festgehalten,
daß der 7. Teil , Artikel 1 des Vertrages zur Regelung aus
Krieg und Besatzung entstandener Fragen , seine volle
Gültigkeit behält:

Verschleppte Personen und Flüchtlinge

Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich:

(d)die Fortführung der Arbeiten zu gewährleisten , die gegen¬
wärtig vom Internationalen Suchdienst durchgeführt
werden.

Somit ist das Weiterbestehen des ISD, in einer seit 1955 unver¬
änderten Form , gewährleistet.
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Der Internationale Ausschuß für den
Internationalen Suchdienst (IA/ISD)
und das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz(IKRK)

Die Aufsichtsbehörde besteht aus Regierungsver¬
tretern der zehn Mitgliedsstaaten

Belgien Italien

Frankreich Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland Niederlande

Griechenland Großbritannien

Israel Vereinigte Staaten
von Amerika

Sie hat die Aufgabe , im Einvernehmen mit dem
IKRK die Richtlinien für die Tätigkeit des ISD zu
erstellen und deren gewissenhafte Einhaltung zu
überwachen . Dadurch sichert sie die Fortführung
der Arbeiten im Interesse der ehemaligen
Verfolgten.

mm
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In der Regel findet einmal jährlich eine Sitzung statt.
Den Vorsitz führt , in der Reihenfolge des englischen
Alphabets abwechselnd , jeweils der Vertreter eines
der Mitgliedsstaaten.



Neben den Mitgliedsregierungen entsenden auch das IKRK
in Genf und der Hochkommissar für Flüchtlingsfragen der
Vereinten Nationen (UNHCR ) Repräsentanten.

Anläßlich dieser Sitzungen legt der Direktor des ISD

- den Jahresbericht und den Verwendungsnachweis für das
vergangene Jahr

sowie

- den Haushaltsplan für das Folgejahr

zur Verabschiedung vor.

Weiterhin hält der Direktor einen Jahresrückblick und infor¬
miert die Anwesenden über besondere Aktivitäten oder
Vorkommnisse . Aktuelle Fragen werden erörtert und über
notwendige Schritte wird entschieden . Es wird ein Protokoll
über alle Beschlüsse erstellt , das jeder im Ausschuß ver¬
tretenen Regierung sowie dem IKRK und dem UNHCR über¬
mittelt wird.



Die Aufgaben des
Internationalen Suchdienstes

In den Bonner Verträgen sind diese wie folgt umschrieben:
Der ISD in Arolsen wurde geschaffen , um Vermißte zu suchen
und die Unterlagen über Deutsche und Nichtdeutsche , die
in nationalsozialistischen Konzentrations - oder Arbeitslagern
gefangengehalten wurden , oder über Nichtdeutsche , die
infolge des Zweiten Weltkrieges verschleppt worden sind,

- zu sammeln

- zu ordnen

- aufzubewahren

- und auszuwerten.

Im Klartext bedeutet dies , daß der ISD ausschließlich Zivil¬
personen , welche in der NS-Zeit aus Gründen der Rasse,
Religion , Volkszugehörigkeit , der moralischen Überzeugung
oder politischen Einstellung gefangengenommen wurden
oder Zwangsarbeit leisten mußten , auf schriftliche Einzel¬
anfragen Bestätigungen über den Kriegs - und Nachkriegs-
zeitaufenthalt bis hin zur Auswanderung ausstellt.
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Dies geschieht aufgrund der Auswertung des in Arolsen
vorhandenen Dokumentenmaterials , zur Zeit Blatt an Blatt
hochkant aneinandergereiht über 19.000 laufende Meter , in
Form von

- Dokumentenauszügen oder
- Berichten.

Führt eine Überprüfung der vorliegenden Bestände nicht zum
gewünschten Ergebnis , hält der ISD Rückfrage bei Dritt-
stellen , um das für den Antragsteller so wichtige Beweismate¬
rial zu beschaffen.

Da die in Arolsen aufbewahrten personenbezogenen Unter¬
lagen den Bestimmungen der Bonner Abkommen unter¬
liegen , erteilt der ISD seine Auskünfte nur den ehemaligen
Verfolgten selbst , deren Rechtsnachfolgern beziehungsweise
Wiedergutmachungs - oder Rentenbehörden . Drittpersonen
sind lediglich bei Vollmachtsvorlage auskunftsberechtigt.

Die vom ISD unter dem Zeichen des Roten Kreuzes ausge¬
stellten Bescheinigungen werden ohne anwaltliche Beglau¬
bigung weltweit anerkannt und sind somit für die Betroffenen
ein wichtiges Beweisstück zur Geltendmachung von Ansprü¬
chen auf Rente oder Wiedergutmachungsleistungen.

Wie der Name Internationaler Suchdienst bereits aussagt,
beschäftigt sich der ISD mandatsgemäß auch mit der Suche
von Personen.

Allerdings ist nur dann eine Zuständigkeit gegeben , wenn
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es sich um Personen handelt , die während des Zweiten Welt¬
kriegs getrennt wurden oder sich aus den Augen verloren
haben.

Diese Kategorie der Anfragen stellte in der Anfangszeit des
Internationalen Suchdienstes den Hauptanteil der Ersuchen
dar , während sie heute nur noch einen geringen Prozentsatz
ausmacht - wenngleich durch die politische Neuordnung in
Europa wieder vermehrt Suchanfragen eingehen.
Da sich die Sucharbeit mit zunehmendem Abstand zu den
Ereignissen immer schwieriger gestaltet , sind die heutigen
Erfolge umso bedeutender.

Sie dienen als Ansporn , auch in Zukunft nichts unversucht
zu lassen , Einzelschicksale zu klären , zum Beispiel Kinder
mit ihren Eltern , während des Krieges auseinandergerissene
Geschwister usw . zusammenzuführen.
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Zahlen , Daten , Fakten

Das ISD-Archiv ist, was die Dokumentation betreffs
verschleppter Zivilpersonen des II. Weltkrieges betrifft,
einmalig.
Mit Stichtag 30. November 1992 verfügt der ISD über:

- eine Namenkartei mit 44 Millionen Hinweiskarten,
- 19.815 laufende Meter Dokumentenmaterial,
- 135.630 Meter Mikrofilme,
- 81.574 Mikrofiche.

Seit seinem Bestehen hat der ISD:
-7,2  Millionen Auskünfte erteilt,
- Akten über 2 Millionen Fälle angelegt , die bei erneuten

Anfragen zugänglich sind.

Personalbestand
des Internationalen Suchdienstes

In der Geschichte des ISD ist der Personalbestand als fluktuie¬
rend zu bezeichnen . Im Jahre 1945 waren 200 Mitarbeiter
tätig , 1951 wurde ein Höchststand von 1100 Beschäftigten
erreicht , 1952 waren es dann wieder 250.
Mit Stichtag 30. November 1992 sind 362 Ganztags - und Teil¬
zeitkräfte beim ISD beschäftigt.
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Das dem ISD aufgetragene Mandat des Sammelns von Doku¬
menten geschieht nicht zum Zweck archivischer Sammler¬
tätigkeit , sondern ist die Voraussetzung für die bestmögliche
Erfüllung des Mandates „Auswerten ".
Berücksichtigt man die tagtäglich eingehende hohe Zahl von
Erstanfragen sowie die bereits beim ISD vorhandenen
505.000 zu einem früheren Zeitpunkt mangels Unterlagen
negativ beschiedenen Anträge , ist das Bestreben erklärlich,
bei anderen Stellen vorhandene Dokumentenbestände zu
sichern . Erst hierdurch wird es möglich , zahlreichen
früheren , jetzigen und zukünftigen Antragstellern eine
umfangreiche Auskunft zu erteilen.
Die Betrachtung von Einzelschicksalen zeigt auf , von welcher
Wichtigkeit der kleinste Hinweis für einen einzelnen Antrag¬
steller ist . Dieser kann über ein „JA" oder „NEIN" beim Erhalt
einer Rente oder Wiedergutmachung entscheidend sein . Ein
ISD-eigenes „Meeting -System " gewährleistet , daß neu erhal¬
tene Informationen , namenmäßig erfaßt und in die Zentrale
Namenkartei eingelegt , auf bereits vorhandene frühere
Anfragen stoßen . Unaufgefordert sendet der ISD dem betref¬
fenden Antragsteller die nun ermittelten Auskünfte zu.
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Von Drittstellen erworbene personenbezogene Dokumente
werden nach archivtechnischen ISD-Kriterien systematisch
in die bereits vorhandene Dokumentation integriert.

- Inventaraufnahme des Dokuments durch Sortieren,
Markieren und Einträgen

- Verkartung der Namen und der Angabe des Aufbe¬
wahrungsortes des Dokuments

- Alphabetisch -phonetische Einsortierung in die Zentrale
Namenkartei

- Archivierung der aufgearbeiteten Unterlagen.

1

Fachgerechte Aufbewahrung , Restaurierung und Sicher¬
heitsverfilmung der Dokumente sind Bestandteil dieses ISD-
Mandats . Dies unabhängig davon , ob es sich um Neu - oder
Altmaterial handelt.
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S V A R T Z

1 . SCHVARC
2 . SCHVARCS
3 . SCHVARCZ
4 . SCHVARHS
5 . SCHVARS
6 . SCHVARSCH
7 . SCHVARSS
8 . SCHVARSZ
9 . SCHVARTS

10 . SCHVARTSCH
11 . SCHVARTZ
12 . SCHVARZ
13 . SCVARC
14 . SCVARCS
15 . SCVARCZ
16 . SCVARHS
17 . SCVARS
18 . SCVARSCH
19 . SCVARSS
20 . SCVARSZ
21 . SCVARTS
22 . SCVARTSCH
23 . SCVARTZ
24 . SCVARZ
25 . SHVARC
26 . SHVARCS
27 . SHVARCZ
28 . SHVARHS
29 . SHVARS
30 . SHVARSCH
31 . SHVARSS
32 . SHVARSZ
33 . SHVARTS
34 . SHVARTSCH
35 . SHVARTZ
36 . SHVARZ
37 . SVARC
38 . SVARCS
39 . SVARCZ

40 . SVARHS
41 . SVARS
42 . SVARSCH
43 . SVARSS
44 . SVARSZ
45 . SVARTS
46 . SVARTSCH
47 . SVARTZ
48 . SVARZ
49 . SZVARC
50 . SZVARCS
51 . SZVARCZ
52 . SZVARHS
53 . SZVARS
54 . SZVARSCH
55 . SZVARSS
56 . SZVARSZ
57 . SZVARTS
58 . SZVARTSCH
59 . SZVARTZ
60 . SZVARZ
61 . ZVARC
62 . ZVARCS
63 . ZVARCZ
64 . ZVARHS
65 . ZVARS
66 . ZVARSCH
67 . ZVARSS
68 . ZVARSZ
69 . ZVARTS
70 . ZVARTSCH
71 . ZVARTZ
72 . ZVARZ
73 . SCHWARC
74 . SCHWARCS
75 . SCHWARCZ
76 . SCHWARHS
77 . SCHWÄRS
78 . SCHWARSCH

79 . SCHWARSS
80 . SCHWARSZ
81 . SCHWARTS
82 . SCHWARTSCH
83 . SCHWARTZ
84 . SCHWARZ
85 . SCWARC
86 . SCWARCS
87 . SCWARCZ
88 . SCWARHS
89 . SCWARS
90 . SCWARSCH
91 . SCWARSS
92 . SCWARSZ
93 . SCWARTS
94 . SCWARTSCH
95 . SCWARTZ
96 . SCWARZ
97 . SHWARC
98 . SHWARCS
99 . SHWARCZ

100 . SHWARHS
101 . SHWARS
102 . SHWARSCH
103 . SHWARSS
104 . SHWARSZ
105 . SHWARTS
106 . SHWARTSCH
107 . SHWARTZ
108 . SHWARZ
109 . SWARC
110 . SWARCS
111 . SWARCZ
112 . SWARHS
113 . SWARS
114 . SWARSCH
115 . SWARSS
116 . SWARSZ
117 . SWARTS

118 . SWARTSCH
119 . SWARTZ
120 . SWARZ
121 . SZWARC
122 . SZWARCS
123 . SZWARCZ
124 . SZWARHS
125 . SZWARS
126 . SZWARSCH
127 . SZWARSS
128 . SZWARSZ
129 . SZWARTS
130 . SZWARTSCH
131 . SZWARTZ
132 . SZWARZ
133 . ZWARC
134 . ZWARCS
135 . ZWARCZ
136 . ZWARHS
137 . ZWARS
138 . ZWARSCH
139 . ZWARSS
140 . ZWARSZ
141 . ZWARTS
142 . ZWARTSCH
143 . ZWARTZ
144 . ZWARZ
145 . CHVARC
146 . CHVARCS
147 . CHVARCZ
148 . CHVARHS
149 . CHVARS
150 . CHVARSCH
151 . CHVARSS
152 . CHVARSZ
153 . CHVARTS
154 . CHVARTSCH
155 . CHVARTZ
156 . CHVARZ

Hinzu kommen bei slawischer Schreibweise die Endungen

-ova und - owa

beziehungsweise sämtliche Ableitungen , wie zum Beispiel

SZVARSBERG
on  SWARCHOLZ
^ SCHWARTZMANN



Das Erstellen von Bescheiden über Haft und Verfolgung sowie
die Nachforschungen nach vermißten Personen sind die
Hauptaufgaben des ISD.
Alle eingehenden Anfragen werden registriert und in den
entsprechenden Bearbeitungslauf gegeben.

In der Zentralen Namenkartei (ZNK), dem „Schlüssel zu den
ISD-Archiven ", werden Akten , die sogenannten T/D-Fälle,
angelegt , worin alle für eine bestimmte Person gezogenen
Hinweiskarten aufgenommen werden.

Die ZNK isf eine speziell für die Belange des ISD nach einem
eigenen alphabetisch -phonetischen System sortierte Kartei.
Schon bald nach Arbeitsaufnahme sfand fest , daß die über¬
wiegend ausländischen Namen bereits bei der Registrierung
- die meist durch Personen erfolgte , die der deutschen
Sprache nicht mächtig waren - verschrieben worden waren.
Durch diese Notwendigkeit entstand die Idee des alphabe¬
tisch -phonetischen Ablagesystems . Welche Hilfe dieses
spezielle System bei der täglichen Arbeit bedeutet , macht
das nebenstehende Beispiel möglicher Schreibweisen des
„einfachen " Namens Schwarz deutlich.

Anschließend erfolgt die Weiterleitung der mit den Hinweis¬
karten versehenen T/D - Fälle an die Archivabteilungen , wo
das Listenmaterial konsultiert und die entsprechenden
Einzeldokumente gezogen werden . Je nach Bearbeitung sind
Fotolabor , Übersetzerdienst , usw . sowie die Fallverteilung



einzuschalten . Bei unvollständigen Angaben des Antragstel¬
lers und bei fehlenden Unterlagen hält der ISD Rückfragen
respektive leitet Ermittlungen ein : Beim Antragsteller selbst,
bei Behörden , Organisationen , Betrieben usw.
Alle aus den vorhandenen Dokumenten gezogenen Informa¬
tionen werden schriftlich in Form von Berichten oder Doku-
mentenauszügen an auskunftsberechtigte Anfrager abge¬
geben.

Anfrage Fragebogen

Bericht Dokumentenauszug



Auswertungsbeispiel:
Ausstellung eines Berichtes

Ein Antragsteller wendet sich an den ISD mit der Bitte, seinen
Kriegszeitaufenthalt auf dem ehemaligen Gebiet des Dritten
Reiches zu bestätigen , zwecks Vorlage bei der Renten¬
behörde.
Er gibt an , Zwangsarbeit bei einem Bauern in Mogliabag
geleistet zu haben.
Auf den ersten Blick scheint diese Angabe ziemlich frag¬
würdig . Die „Spezialisten " in Arolsen wissen jedoch aus
Erfahrung , daß sich die Antragsteller nach so vielen Jahren
- wenn überhaupt - nur noch ungenau an Namen erinnern
können . Außerdem werden diese in die eigene Sprache
phonetisch umgesetzt.
Fällt eine Prüfung bereits in der Zentralen Namenkartei
positiv aus , sind diese Angaben von zweitrangiger Bedeu¬
tung , da aufgrund der Personalien ein Zugang zu den
entsprechenden Dokumenten gewährleistet ist. Sollte diese
Prüfung jedoch negativ ausfallen , liegt es an der Erfahrung
des Sachbearbeiters , den Ortsnamen wieder in die deutsche
Sprache umzusetzen.

Im geschilderten Beispiel ergeben die Recherchen , daß es
sich bei dem angegebenen Ort Mogliabag um Mönchen¬
gladbach handelt.



Erst jetzt haben die ISD-Mitarbeiter die Möglichkeit , eine
ordentliche Überprüfung des Ordnermaterials durchzu¬
führen respektive entsprechende Rückfragen , die ohne
Kenntnis des Ortes nicht möglich sind , zu halten.
Somit kann dem Antragsteller ein vollständiger Nachweis
über seinen Kriegszeitaufenthalt gegeben werden.

Weitere Beispiele der in den Anfragen enthaltenen Ortsan¬
gaben sowie deren Bedeutung:
Bruck Adelajda = Bruck an der Leitha

Zampelten

Nochstraj , Coca cup

Rajda , Ewospick

Naytetyink

= St . Pölten

= Nordstrand , Osterkoog

= Reith , Ebersberg

= Neuötting

Klangyj Szwedy pow
Franzkirojd

Kleingeschwenda bei
Arnsgereuth
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Auswertungsbeispiel:
Ausstellung
eines Dokümentenauszuges

Bei der Deportation in die damaligen Konzentrationslager
wurden die Häftlinge unter einer „Häftlingsnummer '' regi¬
striert . Diese Nummern befinden sich wiederholt in den

erhalten gebliebenen Unterlagen , teilweise sogar ohne
Personalien.

Von welcher Wichtigkeit die Bekanntgabe dieser Häftlings¬
nummer bei Anfragen an den ISD heute ist , zeigt folgendes
Beispiel:
Ein ehemaliger Häftling , welcher eine Entschädigung aus
einem spezifischen Fond erhalten möchte , bittet um Bestäti¬
gung seiner Inhaftierung in verschiedenen Konzentrations¬
lagern . Er teilt seinen Namen , Vornamen , seine Geburts¬
daten sowie den ungefähren , ihm in Erinnerung gebliebenen
Verfolgungsweg mit.
Es werden Unterlagen beim ISD testgestellt . Die hierin enthal¬
tenen Personalien weichen jedoch erheblich von den ange¬
gebenen ab , weshalb die Identität nicht eindeutig geklärt
und somit kein Dokumentenauszug ausgestellt werden kann.
Nach Rückfrage beim Antragsteller teilt dieser seine Häft¬
lingsnummern mit , die ihm glücklicherweise in Erinnerung
geblieben sind.
Aufgrund dieser mitgeteilten Nummern können nunmehr die
mit Sicherheit zutreffenden ISD-Informationen in Form eines

Dokumentenauszuges gegeben werden.
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Lauf der eingehenden Anträge

Haftbestätigung Suche nach Angehörigen

Feststellung
vorhandener
Dokumente.

Zentrale
Namenkartei

Steuerung der
Fallbearbeitung

Fall¬
verteilung

/ Auswertung
und Bearbeitung

Konzentrations¬
lager-

Dokumente

Rückfragen
bei

Drittstellen

/ ' Auswertung
und Bearbeitung

Kriegszeit-
Nachkriegszeit-

Dokumente

Rückfragen
bei

Drittstellen

/ Auswertung
und Bearbeitung
Suchdienst

Kinder-
Suchdienst

Rückfragen
bei

Drittstellen

Übersetzer
Prüfdienst

Unterschritt

Leitung

Bearbeitungsweg
- Muß

Kann



Auswertungsbeispiel : Suchfall

Eine im Jahre 1944 in Deutschland geborene Frau fragt beim
ISD nach ihren leiblichen Eltern an . Sie ist bei Pflegeeltern
aufgewachsen und hat nun den Entschluß gefaßt , ihre
Abstammung zu erforschen . Alles , was sie über ihren Vater
und ihre Mutter weiß , sind Namen und Vornamen . Außerdem

vermutet sie , daß beide Elternteile während des Krieges als
Fremdarbeiter in Hannover beschäftigt waren.
Die Anfrage wird beim ISD an die Zentrale Namenkartei
weitergeleitet , wo eine Prüfung für die drei Betroffenen vorge¬
nommen und jeweils eine Akte mit allen zutreffenden
Hinweiskarten angelegt wird.
Diese Akten (T/D-Fälle )werden an die entsprechenden Sach¬
bearbeiter weitergeleitet , die aufgrund der gezogenen
Hinweiskarten die Originalunterlagen konsultieren . Aus den
Dokumenten geht hervor , daß die leibliche Mutter der
Antragstellerin zur Zeit der Geburt noch minderjährig war
und sich unter den gegebenen Umständen nicht in der Lage
fühlte , für das Kind zu sorgen . So vertraute der Kindsvater
die gemeinsame Tochter vor seiner Rückkehr in die Heimat
einer Kinderschwester an.

Nachkriegsunterlagen enthalten die damalige Anschrift der
Mutter sowie den Hinweis , daß diese in ihre Heimat , Grie-
chenland , zurückgekehrt ist.
In Zusammenarbeit mit dem nationalen Roten Kreuz wird die
Mutter in Saloniki ermittelt . Sie ist verheiratet und hat einen

Sohn . Die Freude aller Beteiligten anläßlich des ersten
gemeinsamen Treffens ist groß . Dies trotz der Nachricht über
das Ableben des leiblichen Vaters.
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I

Nationale und
internationale Zusammenarbeit

\

iTs
INTERNATIONAL

TRACING SERVICE

SERVICE INTERNATIONAL
DE RECHERCHES

INTERNATIONALER
SUCHDIENST

Wiedergutmachungsbehörden der Mitglieds¬
staaten des IA/ISD

Zentraler Suchdienst des IKRK Genf

Wehrmachtsauskunftsstelle Berlin (WASt)
Suchdienst München

In- und ausländische Ministerien

Suchdienste der nationalen Rot-Kreuz-
Gesellschaften

Archive , Einwohnermeldeämter,
Justizvollzugsanstalten

Krankenbuchlager Berlin

Wiedergutmachungsbehörden der
Nichtmitgliedsstaaten

Heimatortskarteien

Bundesarchiv Koblenz

Krankenkassen , Rentenbehörden

Ausländer -Zentralregister Köln

Amtsgerichte

Berlin Document Center (BDC)

Sonderstandesamt Arolsen
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Aktuelle behördliche und institutioneile Antragsteller

Ämter der Landesregierungen Österreichs
Ämter für Wiedergutmachung der Bundesländer
Aktion Sühnezeichen , Friedensdienste e .V., Berlin
Amicale Nationale des Döportes et familles de disparus , Paris
Amt der Wiener Landesregierung , Referat Opferfürsorge , Wien
Amt für Wiedergutmachung bei der Freien und Hansestadt Hamburg
ÄpMsiHCKoe MCTopMKo- npocBeTwejibcKoe oömecTBo TywaMaTsm", EpeBaH
Association of Invalids Rescued from Nazi Persecution , Tel-Aviv
Association of Jewish Refugees in Great Britain, London
Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti
Associazione Nazionale ex Internati
Belgisch Verbindingsbureau bij de ITS, Arolsen
Beratungszentrum für Griechische Rückkehrer , Athen
Bund der Verfolgten des Naziregimes , Berlin
Bundesbahnversicherungsanstalten
Bundesknappschaften
Bundesministerium der Finanzen
Bundesministerium des Innern
Bundesministerium des Innern der Österreichischen Republik
Bundesverband Österreichischer Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus
(KZ-Verband ), Wien
Bundesversicherungsanstalt , Berlin
Caritasverbände
Cesky svaz bojovniku za svobodu , Praha
Claims Conference Hardship Fund , Frankfurt/Main
Conference of Jewish Material Claims Against Germany Inc., Hardship Fund,
Tel-Aviv
Delegation der Kibbuzverbände in Israel , Frankfurt am Main
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), Bonn
Dokumentationszentrum des Österreichischen Widerstandes , Wien
Entschädigungsbehörden bei den Landesverwaltungsämtern
Entschädigungsbehörden bei den Regierungspräsidenten
Federace Zidovskych Obci v Ceskö Republice , Praha
Föderation Nationale des Döportös et Internes Rösistants et Patriotes , Paris
Freie Beratungsstelle für Wiedergutmachung und Rentenfragen aller ehemaligen
Verfolgten des Naziregimes e .V., Hamburg
German Pension Consultants , Strathfield , Australia
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Heimatortskarteien
Heinrich -Böll-Stiftung e . V., Köln
HIAS , European Headquarters , Genöve
informationssteile für NS -Verfolgte , Köln
International Affairs Magen David Adom in Israel , Tel -Aviv
Internationaler Sozialdienst , Frankfurt am Main
Jüdischer Nationalfonds e . V., Landeszentrale für die Bundesrepublik Deutschland
und West -Berlin , Düsseldorf
Konzentrationslager -Gedenkstätten im In- und Ausland
Lagergemeinschaften verschiedener Konzentrationslager im In- und Ausland
Landesversicherungsanstalten
Lenczyk ükrainian , Translation Company , Rugby Warwickshire , Great Britan
Mapnynonbcxw cokb Qjbujmx  MajToneTHMx y3HncoB <$>aujMCTCKMX jrarepeü,
Mapuynonb
"MeMopnan”, Kneß, MocKBa, CaHKT- TleTepÖypr, CewunanaTUHCK
Metropolitan Police Service , London
Ministern della Difesa , Roma
Ministern del Tesoro , Roma
Mission Frangaise de Liaison auprös du SIR , Arolsen
MornneBCKMM oöjhcthom cJxdha  nocTpaAaBUJux ot  Hai4M3Ma
Niezalezne Stowarzyszenie Kombatantöw Polskich , Opole
Niezalezny Samorza,dny Zwiqzek Wolnych Demokratöw i Kombatantöw Polskich,Kielce
Oberfinanzdirektionen
Ogölnokrajowy Zwigzek Zolnierzy AK, Warszawa
Patronato A.C .L.I.
Patronato INCA della CGIL
Pensions International Inc ., Hamilton , Canada
Polski Zwigzek Bylych Wiginiöw Politycznych Hitlerowskich Wigzieri i Obozöw
Koncentracyjnych , Warszawa
Presidenza del Consiglio dei Ministri , Commissione Interministeriale Atti Giuridici
Caduti in Guerra , Roma
Secrötariat d 'Etat aux Anciens Combattants de la Röpublique Frangaise
Slovensky svaz protifasistickych bojovniku , Bratislava
"Solidarnofeö " Polskich Kombatantöw , Biuro Krajowe .Gdarlsk
COBeTCKWi ASTCKMM CflOHA MM. B. M. JleHMHa , CCKJ3 ÖbBUJMX MajTOJieTHMX
y3HMKOB 4 >aUJMCTCKMX KOHnnarepeü
Stichting 1940 -1945 , Amsterdam und Rotterdam
Stiftung Hilfe für Opfer der NS -Willkürherrschaft , Berlin
Stowarzyszenie Bytych Wigfniöw Politycznych Zamku Lubelskiego "Pod Zegarem ",Lublin



Stowarzyszenie do spraw Odszkodowan Bytym Wipzniom Politycznym Hitlerowskich
Obozöw Koncentracyjnych , Gliwice
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Poisce , Warszawa
Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny , Ofiar Przeäladowai 'i, Represji i Odosobnienia
w Obozach Hitlerowskich w czasie II Wojny äwiatowej , BHgoraj
Stowarzyszenie Kombatantöw Polskich SkZbrojnych na Zachodzie , Swidnica Slgska
Stowarzyszenie "Lagierniköw ” iotnierzy AK Zarzgd Gföwny , Gdarisk
Stowarzyszenie Obroncöw Rajgrodu , Olsztyn
Stowarzyszenie Ofiar Wojny , Bielsko -Biata
Stowarzyszenie Polaköw Poszkodowanych przez III. Rzeszg Niemieckg Oddziat
Wojewddzki w Warszawie , Warszawa
Stowarzyszenie Polaköw Poszkodowanych przez III Rzeszg Niemieckg Zarzgd
Gföwny , Warszawa
Stowarzyszenie Polskich Kombatantöw w Kraju , Warszawa
Stowarzyszenie Wipiniöw Bytych Dzieci Hitlerowskich Wi^ zier'i i Obozöw
Koncentracyjnych , Warszawa
Stowarzyszenie Zydöw Kombatantöw i Poszkodowanych w II Wojnie
Swiatowej,Warszawa
The Jewish Agency , Jerusalem
Ufficio di Collegamento Italiano presso il S .I.R ., Arolsen
yupaMHCKOe TOBapHUpCTBO ÖjIBUIMX  Katop )iQH b TepMaHMM
194H945 rr ., IToxiTaBa
United Nations High Commissioner for Refugees , Genöve
United Restitution Organization im In- und Ausland
Vereinigungen der Verfolgten des Naziregimes
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e .V., Frankfurt am Main
Zrzeszenie Dzieci Polskich Germanizowanych przez Reiim Hitlerowski , tödi.
Zwigzek Kombatantöw RP i Byfych Wi§2niöw Politycznych , Warszawa

sowie zahlreiche Suchdienste der nationalen Rotkreuzgesellschaften , Botschaften
usw.



1992erhieltderISDAnfragenausüber50Ländern.NeuhinzugekommensindChile,Kuba,Portugal,Saudi-Arabienusw.
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Aktualisierung

Zahlen , Daten , Fakten

Das ISD -Archiv ist , was die Dokumentation betreffs
verschleppter Zivilpersonen des II. Weltkrieges betrifft , einmalig.
Mit Stichtag 30 . November 2000 verfügt der ISD über:

- eine Namenkartei mit 47 Millionen Hinweisen,
24 .333 laufende Meter Dokumentenmaterial,

- 193 .110 Meter Mikrofilme,
- 106 .870 Mikrofiche.

Seit seinem Bestehen hat der ISD:

- 9,6 Millionen Auskünfte erteilt,
- Akten über 2,7 Millionen Fälle angelegt , die bei erneuten

Anfragen zugänglich sind.

Personalbestand
des Internationalen Suchdienstes

ln der Geschichte des ISD ist der Personalbestand als fluktuie¬
rend zu bezeichnen . Im Jahre 1945 waren 200 Mitarbeiter tätig,
1951 wurde ein Höchststand von 1100 Beschäftigten erreicht,
1952 waren es dann wieder 250.
2001 betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 434.

Bad Arolsen , im Januar 2002
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Aktualisierung

Zahlen , Daten , Fakten

Das ISD -Archiv ist , was die Dokumentation betreffs
verschleppter Zivilpersonen des II. Weltkrieges betrifft,
einmalig.
Mit Stichtag 30 . November 1998 verfügt der ISD über:

- eine Namenkartei mit 47 Millionen Hinweiskarten,
23 .084 laufende Meter Dokumentenmaterial,

- 181 .110 Meter Mikrofilme,
- 104 .071 Mikrofiche.

Seit seinem Bestehen hat der ISD:

- 8,6 Millionen Auskünfte erteilt,
- Akten über 2,5 Millionen Fälle angelegt , die bei erneuten

Anfragen zugänglich sind.

Personalbestand
des Internationalen Suchdienstes

ln der Geschichte des ISD ist der Personalbestand als fluktuie¬
rend zu bezeichnen . Im Jahre 1945 waren 200 Mitarbeiter tätig,
1951 wurde ein Höchststand von 1100 Beschäftigten erreicht,
1952 waren es dann wieder 250.
1998 betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 397.

Bad Arolsen , im Januar 1999
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Anfrageneingang und -ausgang
von 1992 bis 1996
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Anfrageneingang und -ausgang
von 1994 bis 1998
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Anfrageneingang und -ausgang
von 1997 bis 2001
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Aktualisierung

Zahlen , Daten , Fakten

Das ISD -Archiv ist , was die Dokumentation betreffs
verschleppter Zivilpersonen des II. Weltkrieges betrifft,
einmalig.
Mit Stichtag 30 . November 1996 verfügt der ISD über:

- eine Namenkartei mit 46 Millionen Hinweiskarten,
22 .004 laufende Meter Dokumentenmaterial,

- 164 .010 Meter Mikrofilme,
97 .456 Mikrofiche.

Seit seinem Bestehen hat der ISD:

- 8,1 Millionen Auskünfte erteilt,
- Akten über 2,3 Millionen Fälle angelegt , die bei erneuten

Anfragen zugänglich sind.

Personalbestand
des Internationalen Suchdienstes

ln der Geschichte des ISD ist der Personalbestand als fluktuie¬
rend zu bezeichnen . Im Jahre 1945 waren 200 Mitarbeiter tätig,
1951 wurde ein Höchststand von 1100 Beschäftigten erreicht,
1952 waren es dann wieder 250.
1996 betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 392.
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Mise ä jour - Ajout

Par l'adhesion de la Pologne ä la date du 7 mars 2000,
l’autorite de contröle est composee de representants
gouvernementaux de 11 Etats membres.

Updating - Supplement

Through the admission of Poland as of March 7 , 2000,
the supervisory authority consists of governmental
representatives of 11 Member States.

Aktualisierung - Zusatz

Durch den Beitritt Polens zum 7 . März 2000 besteht
die Aufsichtsbehörde aus Regierungsvertretern
von 11 Mitgliedsstaaten.
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